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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

2010/17/0228 

Rechtssatz 

Die Rechtslage nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz und dem NÖ KanalG 1977, bei der der Anreiz zur 
verantwortungsvollen Verwendung von Wasser durch die Wasserbezugsgebühr erfolgt, erscheint sowohl mit den 
Vorgaben des Unionsrechts als auch mit den innerstaatlichen Anforderungen an die Ausgestaltung von 
Gebührenordnungen vereinbar, zumal die Kanalbenützungsgebühr jedenfalls dem Gedanken des 
Verursacherprinzips Rechnung trägt. Die Berechnung der Kanalbenützungsgebühr nach den §§ 5 ff NÖ KanalG 
1977 widerspricht daher nicht der Anordnung des Art. 9 Abs. 1 Wasserrahmenrichtlinie, die Gebührenordnung 
unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips zu gestalten. 


